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1 Erfordernis der Planaufstellung 

Im Rahmen der Bundeswehrreform wurde der Bundeswehrstandort Meßstetten 

vollständig aufgegeben und das Areal im Jahr 2014 von der Bundeswehr geräumt. 

Von 2014 bis 2017 konnte das Gelände und die Bestandsgebäude als Landeserst-

aufnahmestelle für Flüchtlinge zwischengenutzt werden. Dadurch war die Stadt 

Meßstetten und die Kommunen im Konversionsraum hinsichtlich der Entwicklung 

des Standortes stark eingeschränkt. Eine mögliche Nachnutzung als Landesge-

fängnis konnte sich gegenüber einem Alternativstandort nicht durchsetzen und 

wurde vom Land negativ beschieden. Jetzt entwickelt der Zweckverband „Inter-

kommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ (IIGP Zollernalb) auf dem ehe-

maligen Kasernengelände ein interkommunaler Industrie- und Gewerbepark. 

Parallel zur Entwicklung des Industrie- und Gewerbeparks hat die Stadt Meßstetten 

das bestehende Sportgelände der ehemaligen Kaserne von der BImA erworben 

und beabsichtigt die Modernisierung der Sporthalle mit Außensportgelände auf 

dem ehemaligen militärischen Gelände. Das Sportgelände liegt angrenzend an das 

Verbandsgebiet des Zweckverbandes „IIGP Zollernalb“ und hat eine Größe von 3,6 

ha. Das Plangebiet selbst soll jedoch nicht in die Planungshoheit des Zweckver-

bandes übergehen, sondern in die Planungshoheit der Stadt Meßstetten verblei-

ben.  

Durch das Sportgelände kann das bisher unzureichende Angebot an Sporthallen 

und Außensportanlagen in Meßstetten für die breite Öffentlichkeit im Vereinssport 

zur Verfügung gestellt werden. Meßstetten verfügt an anderer Stelle nicht über ent-

sprechend qualifizierte Sportanlagen, sodass folgerichtig dieser Bereich der ehe-

maligen Kaserne für eine öffentliche Sportnutzung entwickelt werden soll. Im Be-

reich des Sportgeländes befindet sich eine, direkt an der Laufbahn gelegene Sport-

halle, welche erhalten und modernisiert wird. 

Am Geißbühl soll ein kompaktes Angebot für zahlreiche Sportarten und Disziplinen 

entstehen. Neben der Vorhaltung der Sportflächen wird durch den Neubau einer 

Flutlichtanlage an beiden Sportfeldern und die Anlage von Nebenflächen unter Aus-

nutzung der vorhandenen, befestigten Flächen als Parkplatz- und erweiterte Veran-

staltungsflächen am ‚Geißbühl‘ ein neues, modernes Sportzentrum mit einem brei-

ten Angebot für Training, Schulsport und Freizeitnutzung geschaffen. 

Die Stadt Meßstetten hat das Gelände von der Bundesanstalt für Immobilienaufga-

ben (BImA) bereits erworben.  

Zur planungsrechtlichen Sicherung der Sport- und Spielanlagen wird daher der Be-

bauungsplan „Sportfläche Geißbühl“ aufgestellt. 
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2 Einfügung in bestehende Rechtsverhältnisse 

2.1 Raumordnung/ Regionalplan 

Der Regionalplan Neckar-Alb aus dem Jahr 2013 rechnet Meßstetten zum ländli-

chen Raum. Die Stadt liegt südlich der Landesentwicklungsachse Reutlingen/Tü-

bingen - Hechingen - Balingen - Albstadt (- Sigmaringen). Als Unterzentrum soll 

Meßstetten eine Mindestausstattung mit Versorgungs- und Dienstleistungseinrich-

tungen sicherstellen und ein gewisses Angebot an Arbeitsplätzen aufweisen.  

Darüber hinaus zählt Meßstetten zu den Städten mit verstärkter Siedlungstätigkeit 

mit dem Ziel, die Auslastung der Infrastruktur, insbesondere des ÖPNV langfristig 

zu gewährleisten und einer Zersiedelung der Landschaft durch verstärkte Innenent-

wicklung vorzubeugen. 

Gemäß Regionalplan Neckar-Alb ist das gesamte Areal der Zollernalb-Kaserne au-

ßerhalb von regionalen Grünzügen gelegen. Für das Plangebiet werden danach im 

Regionalplan keine Aussagen getroffen, die der Aufstellung des Bebauungsplans 

„Sportfläche Geißbühl“ entgegenstehen. 

 

Abbildung 1: Auszug aus dem Regionalplan Neckar-Alb 2013, Abgrenzung des Plangebiets in rot 
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2.2 Flächennutzungsplan 

Die Liegenschaft der ehemaligen Zollernalb-Kaserne ist im rechtswirksamen Flä-

chennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Meßstetten/Nusplingen/Obern-

heim (Fortschreibung 2010) als „Sonderbaufläche Bund“ dargestellt. Die südlich 

und westlich anschließenden Flächen sind als landwirtschaftliche Flächen darge-

stellt.  

Für den gesamten Bereich der ehemaligen Zollernalb-Kaserne, einschließlich der 

Sportflächen, liegen - über den Flächennutzungsplan hinausgehend - keine rechts-

verbindlichen Bebauungspläne vor.  

Die Entwicklung des Plangebietes aus dem Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 

2 BauGB ist nicht gegeben. Daher ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes 

notwendig. Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren 

nach § 8 Abs. 3 BauGB. Ein Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennut-

zungsplanes wurde am 03.03.2022 gefasst.  

 

Abbildung 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft Meßstet-

ten/Nusplingen/Obernheim Fortschreibung 2010, Abgrenzung des Plangebiets in rot 
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2.3 Bebauungspläne 

Rechtsverbindliche Bebauungspläne sind für das Plangebiet nicht vorhanden. 

2.4 Wasserschutzgebiet 

Die gesamte Albhochfläche liegt in Wasserschutzgebieten. Das Kasernengelände 

der Zollernalb-Kaserne liegt vollständig in der Wasserschutzzone III des rechtlich 

festgesetzten Wasserschutzgebiet „Quellen im Schmiechatal“ mit der Rechtsver-

ordnung des Landratsamts Zollernalbkreis vom 02.12.1988. Die umgebenden Flä-

chen (Intensivlandwirtschaft, Waldflächen) liegen innerhalb der Wasserschutzzone 

IIB des rechtlich festgesetzten Wasserschutzgebiet „Quellen im Schmiechatal“ mit 

der Rechtsverordnung des Landratsamts Zollernalbkreis vom 02.12.1988. Die Flä-

chen westlich der Geißbühlstraße (Landwirtschaftlicher Betrieb Huber, Soldaten-

heim, Intensivlandwirtschaft) liegen innerhalb des rechtlich festgesetzten Wasser-

schutzgebiets „Heuberg“ mit der Rechtsverordnung des Landratsamts Zollernalb-

kreis vom 10.05.1989.  

 

Abbildung 3: Wasserschutzgebietszone Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Abgren-

zung des Plangebiets in rot 

Der Bebauungsplan „Sportfläche Geißbühl“ ist mit der Wasserschutzzone III verein-

bar. Es sind lediglich die in der Wasserschutzverordnung vorgesehenen Schutzvor-

kehrungen zu beachten.    

Wasserschutzgebietszone 

WSG „Quellen im 

Schmiechatal“ 

WSG „Quellen im 

Schmiechatal“ 

WSG „Heuberg“ 
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3 Bestand innerhalb und außerhalb des räumli-

chen Geltungsbereiches 

3.1 Lage im Siedlungsraum 

Die Stadt Meßstetten zählt verwaltungsräumlich zum Zollernalbkreis und liegt an 

dessen äußerem Süden an der Kreisgrenze zum Landkreis Sigmaringen. Im Regi-

onalplan Neckar-Alb ist Meßstetten als Unterzentrum festgelegt. Zur Gesamtstadt 

gehören der Hauptort Meßstetten und die Ortschaften Hartheim, Heinstetten, Hos-

singen, Oberdigisheim, Tieringen und Unterdigisheim. Das Plangebiet selbst ge-

hört zum Hauptort und liegt außerhalb des Siedlungskerns an der Geißbühlstraße, 

innerhalb der ehemaligen Zollernalb-Kaserne.  

 

Abbildung 4: Auszug Topographische Karte, Quelle: Leo BW 
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3.2 Topographie 

Die Stadt Meßstetten ist mit einer Höhe von bis zu 989 m ü-NN. die höchstgelegene 

Stadt Baden-Württembergs. Das Plangebiet befindet sich Nordöstlich des Stadtge-

biets Meßstetten und liegt auf einer Höhe von ca. 915 m ü. NN. im Norden und fällt 

nach Süden auf ca.910 m ü. NN. ab.  

 

Abbildung 5: Topographie / Bebauungsplanabgrenzung 

3.3 Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Grundstücks Flst.Nr. 12740.  

Maßgeblich für die Abgrenzung ist der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes. 
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3.4 Bestehende Nutzungen innerhalb / außerhalb 

Das Sportgelände liegt am südwestlichen Rand des Kasernengeländes. Bei dem 

Plangebiet handelt es sich um die ehemalige Sportanlage der Zollernalb- Kaserne. 

Diese besteht aus einer Sporthalle, einem Sportplatz mit Laufbahn, Kugelstoß- und 

Weitsprungbereich sowie einem Kleinspielfeld. Zudem ist in dem Geltungsbereich 

der ehemalige Antreteplatz (Hubschrauberlandeplatz) enthalten.  

 

Abbildung 6: Lageplan Bestand, Ver- und Entsorgung, Quelle: Bundesbau Baden-Württemberg 

Bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen sollen weitergenutzt und bei Bedarf 

saniert werden. Der Sammler unterhalb des Sportplatzes kann saniert und weiter-

genutzt werden. In diesem Bereich ist ein Leitungsrecht zugunsten des Zweckver-

band „IIGP Zollernalb“ erforderlich.  

Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans befinden sich die ehema-

ligen Kasernengebäude u. a. mit den ehemaligen Unterkunftsgebäuden, Verwal-

tungsgebäuden, Heizzentrale und weiteren Gebäuden.  

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 3,6 ha. Maßgeblich für die Abgrenzung 

ist der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes.  

Außerhalb des Plangebiets westlich der Geißbühlstraße befindet sich in der Geiß-

bühlstraße 67 in 72469 Meßstetten ein landwirtschaftlicher Betrieb mit einer Hof-

stelle, in der Rinder, Kälber sowie Pferde gehalten werden. Erst kürzlich hat der 

Betreiber den Tierbestand durch Errichtung eines zusätzlichen Milchviehstalles, ei-

nes Futterstalles und eines weiteren Stallneubaus für Trockensteher, Kalbinnen und 

Jungrinder erweitert. Außerdem befindet sich am Standort dieser Hofstelle eine ge-

nehmigte Biogasanlage.  
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4 Städtebauliches Konzept 

Ziel der Gesamtkonversion ist die Schaffung eines Interkommunalen Industrie- und 

Gewerbepark Zollernalb. Parallel zur Entwicklung des Industrie- und Gewerbeparks 

hat die Stadt Meßstetten bestehende Sportgelände der ehemaligen Kaserne von 

der BImA erworben und plant die Modernisierung der Sporthalle mit Außensport-

gelände auf dem ehemaligen militärischen Gelände. 

Aufgrund der Ausstattung an Nutzungsmöglichkeiten für Leichtathletik und Rasen-

ballsportarten wird die bestehende Anlage als Kampfbahn Typ C bezeichnet (ge-

baut nach dem sog. Bundeswehrstandard), bestehend aus Leichtathletikanlagen 

und einem Naturrasen-Sportplatz.  

Wesentliche Merkmale der Kampfbahn Typ C sind:  

• 4 Rundlaufbahnen  

• 6 Kurzstreckenbahnen  

• Segmentflächen  

• Sportplatz in Normgröße (ca. 8.000 m²)  

für die leichtathletischen Nutzungen, wie  

• Weit- und Hochsprung  

• Diskus- und Hammerwurf (sofern Abwurfkäfig vorhanden)  

• Kugelstoß   

• Abwurfmöglichkeiten für Speerwurf  

und alle Rasenballsportarten.  

Wettkämpfe sind entsprechend der Ausprägung als Kampfbahn Typ C nur bedingt 

möglich. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht welche Bereiche der bestehenden Sport-

anlage abgebrochen (gelb), modernisiert (blau) und neugebaut (orange) werden. 

Teilweise abgebrochen wird der Hubschrauberlandeplatz. An dieser Stelle wird ein 

multifunktional nutzbares Werferfeld sowie ein Parkplatz gebaut. Die bestehende 

Leichtathletikanlage mit Fußballplatz sowie die bestehende Sporthalle werden mo-

dernisiert. Für die Sporthalle mit Außensportgelände wurde eine Bestandserfas-

sung und Bestandsanalyse erarbeitet. Diese soll Auskunft geben über den IST-Zu-

stand der Gebäude in baulicher und substantieller Hinsicht. Der bauliche Zustand 

der Sporthalle und des Außensportgeländes entspricht dem Verbrauchsgrad seiner 

Nutzungsdauer. Die Sanierung von Hallen dieser Art und Güte führt immer nur dann 

zu einem optimalen Ergebnis, wenn alle konzeptionellen, energetischen und nut-

zungskonformen Maßnahmen einbezogen werden. Eine Realisierung von Einzel-

maßnahmen ist grundsätzlich nur effektiv sofern sie aufeinander aufbauen und in 

ein Gesamtkonzept eingebunden sind. (Siehe Kapitel 6.1 Bausubstanz) 
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Abbildung 7: Übersicht Bestand, Modernisierung, Abbruch, Planung  

Das Sanierungs- und Erweiterungskonzept sieht folgende Maßnahmen vor: 

Maßnahme 1 – Sanierung Leichtathletikanlagen  

„Einfache“ Sanierung durch Aufziehen eines neuen, spiketauglichen Kunststoff-Be-

lags, punktuelle Sanierung/Erneuerung z.B. Kugelstoßring, Absprungbalken Weit-

sprung, Sandtausch, konkret:  

• stark beschädigte Stellen im Kunststoffbelag werden ausgeschnitten, neu auf-

gebaut und durch Ausgleichsmaterial auf das jetzige Niveau der Flächen ge-

bracht  

• in den Randbereichen wird auf ca. 10 cm Breite ebenfalls das Material ausge-

brochen und eine umlaufende Vertiefung hergestellt („Verziehen“ des Höhen-

unterschieds und Herstellen Kraftschluss im Randbereich), v.a. in den Kreis-

segmenten relevant  

• Flächen werden gereinigt, mit Haftkleber vorgespritzt und mit einem neuen 

wasserdurchlässigen, strukturierten Kunststoffbelag in ca. 15 mm Stärke über-

zogen werden  

• Linierung erfolgt gemäß den Vorgaben im Bestand im Bereich der Laufbahn  

• Ergebnis der Sanierung: „spiketauglicher“ Kunststoffbelag für Schul- und Ver-

einsnutzung   
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Einschränkungen:  

• Sichtbare Überhöhung an den Anschlüssen  

• Kraftschluss entlang der Einbauten und Einfassungen optimiert, jedoch nicht 

gleichwertig zu einer Bauweise mit gebundener Tragschicht  

• In Summe stehen diese Einschränkungen einer wirtschaftlichen Sanierungs-

methode gegenüber, die gewährleistet, dass die Sportanlagen auch zukünftig 

für die unterschiedlichen Nutzungen zur Verfügung stehen.  

Maßnahme 2 – Kunstrasenplatz 

Umwandlung Naturrasen- in Kunstrasenplatz (ca. 8.000 m²), einschl. Flutlichtanlage 

(6 Maste, 14 Strahler, 300 Lux, Masthöhe > 10m, mit asymmetrischen Planflächen-

strahlern). Wichtig: eingeschränkte leichtathletische Nutzung durch Ausscheiden der 

Wurfdisziplinen. Allerdings: Training Speerwurf mit geeignetem Wurfgerät möglich. 

Maßnahme 3 – Werferfeld 

Neuanlage einer Rasenfläche (Naturrasen) für Speerwurf, Diskus- und Hammerwurf, 

sowie Ausweichfläche für Ballsportarten. Weitgehend wettkampftauglich, ideal für 

Schulsport und Training, konkret:   

1. Neuanlage Rasenfläche (auf ca. der Hälfte der bisherigen Asphaltfläche (Aus-

bruch) des ehemaligen Hubschrauberlandeplatzes), sowie Ergänzung Anlauf 

Speerwurf und Neuanlage Fläche für Abwurfkäfig Diskus/Hammerwurf  

2. Neubau Flutlichtanlage (6 Maste, 14 Strahler, 300 Lux, Masthöhe > 10m, mit 

asymmetrischen Planflächenstrahlern)  

Somit sind alle Disziplinen der Leichtathletik für Schulsport, Training und Wettkampf 

(geringfügig eingeschränkt) an einem Standort möglich, die neue Rasenfläche ist au-

ßerdem als Ausweichfläche Ballsportarten multifunktional nutzbar. Ergänzungsmög-

lichkeit: Parkplatzfläche ‚ordnen‘ durch Schaffung von Grün und Markierung Stell-

plätze (auf best. Fläche). 

Zusätzliche Maßnahmen  

Geplant sind Sitzstufen (ohne Überdachung) an der Ostseite der Kampfbahn, außer-

dem Sitzelemente (z.B. Betonsitzblöcke i.S. einer Möblierung) auf der gegenüberlie-

genden Seite. Erneuerung der Fußwegeverbindung zwischen Werferfeld und Sport-

anlage. 

Das Maßnahmen-Paket zielt auf eine effiziente Nutzung der bestehenden Ressourcen 

durch  

• eine wirtschaftliche Sanierung der Leichtathletikanlagen,  

• die Anlage eines beinahe ganzjährig nutzbaren Kunstrasenplatzes und  

• die Schaffung eines multifunktional nutzbaren Werferfeldes  
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Abbildung 8: Vorplanung Freiraumplanung Sigmund, Stand 02.07.2021  
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5 Erschließung / Technische Infrastruktur 

5.1 Verkehrliche Erschließung 

Das gesamte Kasernengelände wird über die Geißbühlstraße an das Hauptver-

kehrsnetz angebunden. Die Geißbühlstraße weist trotz des älteren Baujahrs wenig 

Schäden auf, sodass eine Weiterverwendung der bestehenden Verkehrsflächen 

vorgesehen ist. Die Querschnittsbreite zeugt von einer großzügigen Dimensionie-

rung und Auslegung der Straße. 

Das Sportgelände selbst wird über die Haupterschließungsstraße des Kasernenge-

ländes durch eine Stichstraße zum ehemaligen Hubschrauberlandeplatz erschlos-

sen. Das gesamte Plangebiet unterliegt der Planungshoheit der Stadt Meßstetten. 

Es liegt außerhalb des Verbandsgebiets des Zweckverbandes „Interkommunaler 

Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ (IIGP Zollernalb). 

Im Bereich der Haupterschließungsstraße des Kasernengeländes ist die Anlage ei-

nes Bushaltepunktes geplant. Die Erschließung mit ÖPNV wird allerdings erst im 

Zuge des 1. Bauabschnittes des Industrie- und Gewerbeparks erfolgen. Da die Nut-

zung der Sporthalle und Außensportflächen zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen 

soll, ist eine Buswendeanlage auf den Parkierungsflächen des Sportgeländes vor-

gesehen. Dadurch ist – mittelfristig – die Anbindung an den ÖPNV gewährleistet.  

5.2 Technische Infrastruktur 

Das gesamte Kasernengelände ist hinsichtlich der technischen Infrastruktur im 

westlichen Bereich in der Geißbühlstraße an das Gesamtnetz der Stadt Meßstet-

ten angebunden. Dies betrifft Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung.   

Die vorhandene Sporthalle ist an das Fernwärmnetz angeschlossen. Inwieweit die-

ses Netz für eine spätere Nutzung tauglich ist, wird derzeit noch untersucht.  

Die Ver- und Entsorgungsleitungen (auch die Fernwärmeleitungen) wurden für die 

Bundeswehr „bedarfsgerecht“ meist von Gebäude zu Gebäude verlegt. Daher füh-

ren die Leitungstrassen quer über die bestehenden Grundstücke. Quer zum Sport-

gelände läuft der Hauptkanal der Kaserne, sodass ein Leitungsrecht zu Gunsten 

des Zweckverbandes Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb er-

forderlich wird. 

Die Hauptentwässerung des Schmutzwassers des gesamten Kasernengeländes 

erfolgt über 2 Trassen in Nord-Süd-Richtung zur Geißbühlstraße hin. Im Rahmen 

der Erschließung ist der Aufbau eines Trennsystems mit zusätzlichen Regenwas-

serkanälen vorgesehen. Das Niederschlagswasser soll bereits im Bereich der spä-

teren Privatgrundstücke zur Retention gebracht werden und nach Möglichkeit be-

reits dort verdunsten oder versickern können. Nicht versickerte oder verdunstete 

Abflussvolumina werden über separate Regenwasserkanäle zum Entwässe-

rungstiefpunkt geleitet, an dem ein zentrales Versickerungsbecken vorgesehen 

ist. Das System wird durch vorgeschriebene Dachbegrünungen ergänzt, welche 

das Wasser dezentral zurückhalten und bereits einen Teil des Wassers verduns-

ten kann. Das Niederschlagswasser trägt damit zur Verbesserung des Kleinklimas 

und zur Grundwasserneubildung bei. 
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Zur Ableitung von zufließendem Oberflächenwasser aus Außengebieten werden 

Flächen für Abfanggräben vorgehalten. Die weitere Ableitung ist über die Regen-

wasserkanalisation zu führen. Hinweis: Derzeit wird überprüft inwieweit zufließen-

des Oberflächenwasser von außerhalb zufließt. 

6 Gutachten / Untersuchungen 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist für das Plangebiet zu prüfen, ob die 

geplante Nutzung innerhalb des Plangebiets mit den vorhandenen umgebenden 

schutzbedürftigen Nutzungen verträglich ist.  

Die Stadt Meßstetten hat zur grundsätzlichen Beurteilung Fachgutachter beauftragt, 

um die fachlichen Aspekte wie Artenschutz, Altlasten, Kampfmittelbelastung und 

Geruch zu prüfen.   

6.1 Bausubstanz Sporthalle 

Zur Bewertung des Zustands der Sportflächen und Sporthallen wurde das Büro 

marzini architekten partner aus Kressbronn beauftragt. Die Bestandserfassung und 

Bestandsanalyse soll Auskunft geben über den Ist-Zustand der Gebäude in bauli-

cher und substantieller Hinsicht. Auf das Gutachten „Bestandserfassung und Be-

standsanalyse, Ausbildung- und Mehrzweckhalle – Gebäude Nr.2 und Sporthalle – 

Gebäude Nr. 46 mit Außenanlagen, marzini architekten partner, Kressbronn, 

09.05.2014“ wird verwiesen. 

 

(Auszug Seite 102) 

Die Sanierung von Hallen dieser Art und Güte führt immer nur dann zu einem opti-

malen Ergebnis, wenn alle konzeptionellen, energetischen und nutzungskonformen 

Maßnahmen einbezogen werden.  

Eine Realisierung von Einzelmaßnahmen ist grundsätzlich nur effektiv sofern sie auf-

einander aufbauen und in ein Gesamtkonzept eingebunden sind.  

Die Sanierung von Gebäuden bedeutet i.d.R. die Nutzung und Funktionalität des 

Gebäudes zu belassen und die Energiebilanzen zu verbessern. Hierbei wird einem 

alten Gebäude eine neue Hülle gegeben.  

In Abwägung aller aufgeführten Parameter muss schlussendlich eine Gegenüber-

stellung der Kosten für eine Sanierung contra einer Neuanlage ausgearbeitet wer-

den.  

Eine funktional umfängliche Sanierung gem. EEG erfordert i.d.R. die Reduzierung 

eines Gebäudes auf den Rohbauzustand. Es sind alle Flächen zu behandeln, die 

Gebäudetechnik ist vollständig zu ersetzen.  

Erfahrungen haben gezeigt, dass mit der Vorsehung einer Gebäudesanierung sich 

oftmals Erweiterungs- und Ergänzungswünsche zur Nutzung einstellen insbeson-

dere im öffentlichen Interesse.  

Bei einem Großteil baulicher Vorhaben unterschiedlicher Dimension hat es sich er-

wiesen, dass die Kosten einer Sanierung sich aufgrund teilweise unvorhersehbarer 
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Umstände mit denen eines Neubaus decken bzw. vereinzelt höher abzurechen wa-

ren.  

Es bietet sich daher an eine Grundsanierung der Hallen / der Halle mit denen einer 

Neuerstellung nach Vorstellungen der späteren Nutzer kalkulatorisch gegenüber zu 

stellen.  

Die Vorstellungen einer Erweiterung und/oder Ergänzung müssen weiterhin in einen 

städtebaulichen Rahmen eingebunden werden. Soweit dieser eine Neuanlage nicht 

zulässt erhält eine Sanierung Priorität.  

Insofern der städtebauliche Rahmen im Sinne einer baulichen Anlage auf der „grü-

nen Wiese“ Freiheiten, wie in gegebenen Fall, zulässt und ein weiteres Umland ge-

danklich vor einer städtebaulichen Neugestaltung steht, ist eine Sanierung vorerst in 

Frage zu stellen.  

6.2 Geruchsemissionen 

Als relevante mögliche Geruchsquelle für Geruchsimmissionen im Plangebiet 

kommt der außerhalb des Plangebiets westlich der Geißbühlstraße befindliche 

landwirtschaftliche Betrieb Huber GbR in Betracht. Der Landwirtschaftsbetrieb Hu-

ber GbR betreibt in der Geißbühlstraße 62 in 72469 Meßstetten, Flurstücke Nr. 

12856, 12852, 12852/1, 12856/1, 12860/1, 12860/2, 5186, 5187, 5187/1 und 5188 

eine Anlage zum Halten von Rindern und Kälbern. Der Tierhaltungsbetrieb ist kürz-

lich auf der Grundlage einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 4 

BImSchG erweitert worden. Auf dieser Grundlage hat der Betreiber Huber GbR ei-

nen zusätzlichen Milchviehstalles, einen Stall für Nachzucht, eine Futterhalle und 

einen weiteren Stallneubaus für Trockensteher, Kalbinnen und Jungrinder errichtet.  

Außerdem befindet sich am Standort der Hofstelle Huber darüber hinaus auch eine 

Biogasanlage der Biogas Geißbühlhof Verwaltungs-GmbH, die nicht Bestandteil 

der Tierhaltungsanlage ist. Im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahrens zur Erweiterung des Tierhaltungsbetriebes wurde in den Jahren 

2019 / 2020 vom Büro Dr. Dröscher ein Sachverständigengutachten zu Gerüchen 

eingeholt. Im Mai 2020 wurde vom Büro Dr. Dröscher eine ergänzende Stellung-

nahme des Sachverständigengutachtens zu Gerüchen eingeholt. Diese ist auch 

Bestandteil der erteilten Genehmigung. Im Rahmen der ergänzenden Stellung-

nahme vom Mai 2020 hat das Büro Dr. Dröscher auch den ehemaligen Kasernen-

standort Geißbühl berücksichtigt. In der ergänzenden Stellungnahme vom Mai 

2020 hat das Büro Dr. Dröscher vier Standorte innerhalb des ehemaligen Kaser-

nengeländes untersucht (IO 3, 4, 5 und 7). 
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Die Lage der Immissionsorte ergibt sich aus dem folgenden Lageplan: 

 

Abbildung 9:  Immissionsorte Quelle: Büro Dr. Frank Dröscher (*Hinweis: In der Abbildungen sind 

die Immissionsorte 5 und 6 vertauscht) 

  



Stadt Meßstetten BEGRÜNDUNG 

BP „Sportfläche Geißbühl“ vom 24.06.2022 

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 17 von 35 

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Ergebnisse dargestellt.  

 

Zusammenfassend kommt die ergänzende Stellungnahme des Büros Dr. Dröscher 

vom Mai 2020 zu folgendem Ergebnis: 

„Im nordöstlich gelegenen, derzeit ungenutzten ehemaligen Kasernenstandort (Im-

missionsorte 3 bis 7) ergeben sich Geruchswahrnehmungshäufigkeiten von bis zu 

19 %.“ 

Weiter heißt es in der Zusammenfassung: 

„Auch an den nordöstlich gelegenen Immissionsorten 3 bis 7 auf dem derzeit 

ungenutzten ehemaligen Kasernenstandort würden im PLAN-Fall die Beurtei-

lungswerten der GIRL aufgrund der Immissionsbeiträge des Hofes Huber ein-

gehalten.“  

Das Plangebiet befindet sich in der Nähe des Immissionsorts „Pforte“, bei dem eine 

Geruchswahrnehmungshäufigkeit von 15 % der Jahresstunden ermittelt worden ist.  

Zwar haben sich die Anforderungen an die Feststellung und Beurteilungen von Ge-

ruchsimmissionen nach Anhang 7 der TA Luft 2021 verschärft. Insbesondere haben 

sich die Gewichtungsfaktoren für die einzelnen Tierarten geändert. Dies führt dazu, 

dass die Geruchswahrnehmungshäufigkeiten auf der Grundlage von Anhang 7 der 

TA Luft 2021 im Plangebiet höher anzusetzen sind als in der ergänzenden Stellung-

nahme des Büros Dr. Dröscher vom Mai 2020, die die damals noch gültigen Werte 

zugrunde gelegt hat. Gleichwohl ist unter Berücksichtigung der neuen tierspezifi-

schen Gewichtungsfaktoren mit dem Faktor 1,25 davon auszugehen, dass die Ge-

ruchswahrnehmungshäufigkeit unter 25 % bleibt.  

Vor allem aber ist zu berücksichtigen, dass Sport- und Freizeitanlagen als Anlagen 

anzusehen sind, die lediglich zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen 

dienen. In den Zweifelsfragen zur Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) heißt es in 

Ziffer 11.3 „Sport- und Freizeitanlagen im Außenbereich (z. B. Ferienhäuser, Cam-

pingplätze, Golfplätze)“ zu Frage 33: „Wie sind Sport- und Freizeitanlagen im Hin-

blick auf die zugrunde zu legenden Immissionswerte zu beurteilen?“ zu Sportanla-

gen:  
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„In den Auslegungshinweisen zur GIRL sind Sportstätten (z. B. Golfplätze) nicht 

genannt. Im Rahmen einer Dienstbesprechung in NRW bestand allgemein die Auf-

fassung, sich dem Kommentar von HANSMANN anzuschließen, der darauf hin-

weist, dass zur Nachbarschaft nur solche Personen gehören, die nach ihren Le-

bensumständen den Einwirkungen der Anlage in einer vergleichbaren Weise, wie 

sie der Wohnort vermittelt, ausgesetzt sind. Als zusätzliches Argument ist die Auf-

enthaltsdauer zu sehen, die bei Sportstätten im Allgemeinen kürzer ist als bei 

Wohn- und Arbeitsstätten. 

Die Mitglieder des GIRL-Expertengremiums teilen die o. g. Auffassung und schlie-

ßen sich dem Kommentar von HANSMANN an. Darüber hinaus wird darauf hinge-

wiesen, dass durch umsichtige und vorausschauende Planungen der zuständigen 

Behörden derartige Interessenkonflikte weitgehend vermieden werden könnten.“ 

Dieser Auffassung schließt sich die Stadt Meßstetten an. Danach sind für die im 

vorliegenden Bebauungsplan „Sportanlagen Geißbühl“ festgesetzten Nutzungen 

keinen unzumutbaren Geruchsimmissionen ausgesetzt, zumal im Plangebiet eine 

Wohnnutzung sowie eine Büronutzung und ständige Arbeitsplätze ausgeschlossen 

sind. Dies gilt auch für Betriebsleiterwohnungen, die in einem Gewerbe- / Industrie-

gebiet ausnahmsweise zulässig sind.  

Hinzu kommt, dass die bisher offenen Gärrestbehälter gemäß Punkt 5.4.9.36 Un-

terpunkt „Altanlagen“ der TA Luft in Verbindung mit Punkt 6.2.3.3 „Allgemeine Sa-

nierungspflicht“ bis spätestens 1. Dezember 2026 abzudecken sind.  

  



Stadt Meßstetten BEGRÜNDUNG 

BP „Sportfläche Geißbühl“ vom 24.06.2022 

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 19 von 35 

6.3 Planungshinweise zum Schallschutz 

6.3.1 Planungshinweise zum Schutz vor Schallimmissionen aus der Sportnutzung.  

Auf Grundlage typischer Werte zur Nutzung der Sportanlagen wird ermittelt: 

- Keine Einschränkungen zur regelmäßigen Nutzung an Werktagen, (Berück-

sichtigung von Fußballtraining) sowie 

- keine Einschränkung zur Nutzung der Sportanlagen am Wochenende (Be-

rücksichtigung Verbandsspiel mit 200 Zuschauern),  

das schalltechnische Beurteilungswerte an bestehenden Wohngebäuden (Siehe IO 

im Plan) nicht überschritten werden.  

Zu berücksichtigen ist ferner, dass im gesamten Bereich des ehemaligen Kaser-

nengeländes in dem vorgesehenen interkommunalen Gewerbe-/ Industriegebiet 

Wohnungen i.S.v. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO bzw. i.S.v. § 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO für 

Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 

die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Bau-

masse untergeordnet sind, nach dem erklärten Planungswillen des Zweckverbands 

„Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ (IIGP Zollernalb) ausge-

schlossen werden sollen.  

 

Abbildung 10: Planungshinweiskarte zum Schallschutz Quelle: Büro Dr. Frank Dröscher 
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6.4 Schalltechnische Untersuchung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die Schalleinwirkungen aus der 

Sportnutzung im Plangebiet an schutzbedürftigen (Wohn-)Nutzungen in der Nach-

barschaft zu untersuchen und zu bewerten.  

Die Schalleinwirkungen werden entsprechend den Vorgaben der DIN 18005-1 

(Schallschutz im Städtebau) und der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung) bewertet. Die ermittelten Beurteilungspegel werden den entsprechen-

den Orientierungs- und Richtwerten gegenübergestellt. 

Zur Bewertung der Schallimmissionen aus der Sportnutzung an schutzbedürftigen 

Nutzungen in der Nachbarschaft des Plangebiets sind die in der folgenden Ta-

belle 4 aufgeführten Orientierungs- und Richtwerte anzuwenden.  

Die in der Tabelle 4 aufgeführten Immissionsorte (IO) stellen die maßgeblich be-

troffenen Nutzungen in der Nachbarschaft dar. 

 

Abbildung 11: Immissionsorte, Nutzungsart sowie Orientierungs- und Richtwerte für Schallimmissi-

onen aus der Sportnutzung, Quelle: Büro Dr. Frank Dröscher 

In der folgenden Tabelle sind die Beurteilungspegel aus der Sportnutzung an den 

maßgeblich betroffenen Immissionsorten aufgeführt. Die Lage der Immissionsorte 

(IO) geht aus dem Übersichtslageplan in Anlage 1 im Anhang hervor.  

Die Beurteilungspegel werden den Orientierungswerten der DIN 18005-1 Beiblatt 

1 sowie den Immissionsrichtwerten der Sportanlagenlärmschutzverordnung ge-

genübergestellt. Es wird jeweils das maßgeblich betroffene Stockwerk ausgewie-

sen. 
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Abbildung 12: Beurteilungspegel des Sportlärms an den maßgeblich betroffenen Immissionsorten, 

Quelle: Büro Dr. Frank Dröscher 

Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 sowie die Immissionsrichtwerte 

der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) werden an den maßgeb-

lich Immissionsorten im prognostizierten Betrieb der Sportanlagen (im Regelbe-

trieb sowie bei seltenen Veranstaltungen) nicht überschritten. Die im Plangebiet 

vorgesehenen Sportanlagen sind damit aus schalltechnischer Sicht am Standort 

grundsätzlich realisierbar und der Bebauungsplan kann aus schalltechnischer 

Sicht wie vorgesehen umgesetzt werden.  

Gemäß Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) dürfen zudem ein-

zelne kurzzeitige Schallpegelspitzen die Immissionsrichtwerte im Regelbetrieb so-

wie bei seltenen Ereignissen nicht überschreiten. Spitzenpegel können sich bei-

spielsweise durch Schiedsrichterpfiffe bei Verbandsspielen (L WA = 118 dB(A) 

gemäß /13/) ergeben. Die Immissionsrichtwerte für Spitzenpegel werden aufgrund 

der vorhandenen Abstände und Abschirmungen zum maßgeblichen Immissions-

ort (IO 01) nicht überschritten [prognostizierter Spitzenpegel: 68,9 dB(A); zulässi-

ger Spitzenpegel 90 dB(A)].  

Die Stadt Meßstetten bereitet derzeit die Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Sportfläche Geißbühl“ auf dem Gelände des ehemaligen Kasernenstandortes 

„Geißbühl“ vor.  

Das Plangebiet befindet sich ca. 2 km östlich des Zentrums der Stadt Meßstetten. 

Südwestlich des Plangebiets besteht ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Wohnnut-

zungen. Nördlich, östlich und südlich des Plangebiets befinden sich vorwiegend 

land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen.  

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 3,8 ha und im Plangebiet ist die Er-

richtung eines Sportzentrums mit einem Kunstrasenplatz, einem Rasenspielfeld 

und einer Sporthalle einschließlich Parkplatz vorgesehen.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die Schalleinwirkungen aus der 

Sportnutzung im Plangebiet an schutzbedürftigen (Wohn-)Nutzungen in der Nach-

barschaft zu untersuchen und zu bewerten.  

Die Schalleinwirkungen wurden entsprechend den Vorgaben der DIN 18005-1 

(Schallschutz im Städtebau) und der 18. BImSchV 
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(Sportanlagenlärmschutzverordnung) bewertet. Die ermittelten Beurteilungspegel 

wurden den entsprechenden Orientierungs- und Richtwerten gegenübergestellt.  

Soweit Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind, wurden diese vorgeschlagen. 

Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Sportfläche Geißbühl“ 

ergab:  

Schalleinwirkungen aus der im Plangebiet vorgesehenen Sportnutzung in der 

Nachbarschaft  

Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 sowie die Immissionsrichtwerte 

der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) werden an den maßgeb-

lich Immissionsorten im prognostizierten Betrieb der Sportanlagen (im Regelbe-

trieb sowie bei seltenen Veranstaltungen) nicht überschritten. Die im Plangebiet 

vorgesehenen Sportanlagen sind damit aus schalltechnischer Sicht am Standort 

grundsätzlich realisierbar und der Bebauungsplan kann aus schalltechnischer 

Sicht wie vorgesehen umgesetzt werden. 

6.5 Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung 

Die Auswertung der verfügbaren Quellen und der Luftbilder ergab, dass am Stand-

ort Meßstetten nicht mit einer Kampfmittelbelastung aus Luftangriffen oder Boden-

kämpfen zu rechnen ist. Auch aus weiteren Szenarien lassen sich keine Hinweise 

auf das Vorkommen von Kampfmitteln ableiten. Die verschiedenen Teilflächen der 

Liegenschaft weisen keinen Kampfmittelverdacht auf und werden in Kategorie 1 ge-

mäß der AH KMR eingestuft, nach derb kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 

Mit der hier vorgelegten Grundlagenermittlung ist die Historische Erkundung 

(Phase A) abgeschlossen. Weitergehende Recherchen in Archiven und Beständen 

werden für diese Liegenschaften nicht empfohlen, da sich daraus mit vertretbarem 

Aufwand kein wesentlicher Informationsgewinn erwarten lässt, der zu anderen als 

den hier formulierten Schlussfolgerungen führt. 

6.6 Altlasten  

Für die Zollernalb-Kaserne wurde eine Bewertung hinsichtlich möglicher schad-

stoffbedingter Risiken und möglicher Mehrkosten bei der Bebauung eventueller 

Schadstoffverunreinigungen im Untergrund erstellt.  

Dafür wurden insgesamt 14 Rammkernsondierungen (RKS) und vier Baggerschürfe 

in Flächen mit und ohne spezifischem Kontaminationsverdacht durchgeführt und 

Bodenproben zur Untersuchung auf die Verdachtsparameter laborchemisch unter-

sucht.  

Im Hinblick auf den Wirkungspfad Boden – Mensch ergaben sich keine Hinweise 

auf eine Gefährdung bei industrieller/gewerblicher Nutzung. Im Bereich der Sport-

anlagen wurden keine kontaminationsverdächtigen Flächen erfasst. 

6.7 Artenschutz 

Im Zuge der Bebauungsplanaufstellung notwendigen artenschutzrechtlichen Prü-

fung nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wurde die spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung „Vertiefte Untersuchungen zum Artenschutz“, HPC AG, 

Rottenburg a.N., Dezember 2021 durchgeführt. Darin heißt es:  

„Die Stadt Meßstetten plant die Modernisierung der im ehemaligen Kasernenge-

lände Meßstetten befindlichen Sportanlagen. Am Standort soll ein neues, modernes 
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Sportzentrum mit einem breiten Angebot für Training, Schulsport und Freizeitnut-

zung entstehen. Dies soll planungsrechtlich mit dem Bebauungsplan „Sportfläche 

Geißbühl“ gesichert werden.  

Zur Beurteilung des artenschutzrechtlichen Potenzials des Plangebiets wurde zu-

nächst eine Relevanzprüfung durchgeführt. Auf dieser Grundlage erfolgten im Jahr 

2021 vertiefte Untersuchungen der Artengruppen Vögel und Reptilien. Das Kartier-

gebiet umfasste das Plangebiet sowie den angrenzenden Kontaktlebensraum.  

Mit Buchfink und Mönchsgrasmücke brüten zwei Vogelarten in den Gehölzen im 

nördlichen Teil des Plangebiets. Diese Arten sind weit verbreitet und nicht gefähr-

det. Auch im Umfeld wurden weitere, ausschließlich ubiquitäre und ungefährdete 

Vogelarten beobachtet (z. B. Blaumeise, Buchfink, Eichelhäher, Kohlmeise, Kleiber, 

Ringeltaube, Rotkehlchen, Singdrossel, Tannenmeise, Zaunkönig, Zilpzalp). Die 

Reptilienkartierung blieb trotz intensiven Nachsuchens an sieben Terminen ohne 

Nachweis.  

Aus der vertieften Untersuchung ergeben sich folgende Empfehlungen und arten-

schutzrechtlich notwendige Maßnahmen:  

• Die Gehölze (Bäume, Hecken) im Plangebiet sollten so weit wie mög-

lich erhalten werden.  

• Notwendige Baum- und Strauchrodungen sind während der Monate 

Oktober bis Februar durchzuführen. Die Maßnahme ist notwendig, um 

zu vermeiden, dass Vögel beim Brüten oder Jungvögel unabsichtlich 

verletzt oder getötet und dass Gelege zerstört werden.  

• Zum Schutz von Vögeln sollten Eckverglasungen und großflächige 

Verglasungen entsprechend gekennzeichnet werden.  

• Zum Schutz von Insekten und Vögeln, vor allem Zugvögeln, sollte die 

Flutlichtanlage nur in tatsächlich erforderlichem Umfang, bezogen auf 

Betriebszeit und ausgeleuchtete Fläche betrieben werden. Die Anla-

gen sollten mit entsprechenden insektenfreundlichen und abstrah-

lungsarmen Lampen ausgestattet werden, die so niedrig wie möglich 

angebracht werden.“ 

 

Die vorgenannten Maßnahmen werden in dem Bebauungsplan wie folgt berück-

sichtigt:  

Zunächst wird in den textlichen Festsetzungen eine zeitliche Beschränkung für Ro-

dungsarbeiten aufgenommen. Danach ist eine Rodung der vorhandenen Gehölze 

nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar zulässig (außerhalb der Brut-

zeiten der Vogelarten und der Aktivitätsphasen von Fledermausarten). 

In den textlichen Festsetzungen wird festgesetzt, dass Eckverglasung und großflä-

chige Verglasungen der zu sanierenden Sporthalle sind zum Schutz von Vögeln zu 

kennzeichnen sind, damit die Vögel Glasscheiben als Hindernis erkennen können 

und nicht mit ihnen kollidieren.  

Ferner wird in den textlichen Festsetzungen festgesetzt, dass die Flutlichtanlage mit 

einer asymmetrischen Beleuchtungsanlage mit einer nach unten gerichteten Licht-

lenkung auszustatten ist und die Lichtquellen der Flutlichtanlage so niedrig anzu-

bringen sind, wie es hinsichtlich der Nutzung möglich ist. Die Flutlichtanlage ist mit 

energie-effizienten Lampen zu betreiben, die einen geringen UV-Anteil enthalten. 

Hierzu sind Lampen mit langwelligem Licht einzusetzen, z. B. energiesparende 

Lampen mit dem Farbton Warmweiß (Natriumdampf-Hochdrucklampen), nach 

Möglichkeit LEDStrahler mit UV-Filtern. 
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Außerdem wird die Gemeinde bei der Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen 

darauf achten, dass die Beleuchtungsdauer und die beleuchtete Fläche optimiert 

werden. Danach ist die Beleuchtung eines leeren Platzes zu vermeiden und die 

Beleuchtung so vorzunehmen, dass Beleuchtungen des nicht genutzten Umfelds 

vermieden werden.  

6.8 Sickerversuche 

Für die Planung einer zentralen und dezentralen Versickerung der Oberflächenge-

wässer wurde die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes an unterschiedlichen 

Stellen geprüft.  

Der Untergrund des Untersuchungsgebietes wird aus den Massenkalken der 

Oberjura-Schwammkalkfazies gebildet. Dieser besteht aus z.T. mergeligen, unge-

schichteten bis undeutlich geschichteten Kalksteinen. Die Mächtigkeit im Plange-

biet wird mit > 100 m angenommen. An der Oberfläche werden die Kalke von ei-

ner Verwitterungsschickt überdeckt, die in den Schürfen nicht durchteuft wurde. 

Hier standen zunächst bis zu 0,6 bis 1,7 m Tone und Schluffe von bräunlicher bis 

bräunlichgrauer Farbe mit variierenden Steinanteilen an („Alblehm“). In SV 7 

wurde bis zu einer Aufschlusstiefe eine mächtige, nahezu steinfreie Schicht aus 

zähem, hochplastischem Ton angegriffen. Die bindigen Anteile lagen meist in stei-

fer Konsistenz vor. Mit zunehmender Tiefe gehen diese Lehme in einen lehmigen 

Blockschutt über (Felsauflockerungszone), in dem bis zu kopfgroße Kalksteinstü-

cke in schluffig-toniger Matrix vorliegen.  

Nach früheren Erkundungen können diese Deckschichten über den massiven Kal-

ken lokal eine Mächtigkeit von bis zu 10 m erreichen.  

Die anstehenden Massenkalke sind besonders anfällig für Verkarstung, weshalb 

sich ihrem Verbreitungsgebiet zahlreiche Höhlen, aber auch sonstige Karster-

scheinungen wie Doline, abflusslose Senken (Karstwannen), Bach-/Flussversicke-

rungen etc. finden. Auch im Plangebiet wurden bereits Karsterscheinungen nach-

gewiesen. Die Karsthohlräum sind oft mehr oder weniger stark mit Gesteinsschutt, 

Lehm und fluviatilem Sand gefüllt.  

Die in den Tabellen zu erkennenden Abnahmen des kf-Wertes mit der Dauer der 

Versuche liegt zum einen an der abnehmenden Wassersäule über der 

Schurfsohle, zum anderen an der zunehmenden Sättigung des umgebenden Bo-

dens. Abweichungen von diesem Trend beruhen auf Störungen im Versuchsab-

lauf durch bereichsweise einstürzende Schurfwände. Für die Festlegung des 

Durchlässigkeitsbeiwertes sind daher vor allem die Beobachtungsintervalle des 

letzten Drittels der versuche maßgeblich. bei einigen versuchen wurde mit den 

letzten Messungen bereits die Schurfsohle erreicht und in diesem Falle nicht be-

rücksichtigt, da sich an der Basis der Schürfe der Grundriss und damit das Volu-

men je cm. Wassersäule vermindert.  
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Es wurden folgende kf-Werte ermittelt: 

 

Die versickerungsrate in der Verwitterungs- bzw. Felsauflockerungszone ist ent-

scheidend abhängig von der lokalen Ausbildung, speziell von der Höhe des bindi-

gen Anteils und kann sich lokal stark unterscheiden, wie die Versuchsergebnisse 

belegen. Wenn auch die versuche SV 2 bis 6 eine vergleichbare Größenordnung 

mit einem Durchlässigkeitsbeiwert von kf= 10
-4

 m/s gezeigt haben, gibt es lokale 

Abweichungen. Bereiche mit mächtigen Abdichtenden Tonlagen wie in SV 7 oder 

am stärker verlehmten Blockschuttlagen wie in SV 1 können theoretisch überall 

vorkommen und die Versickerung stark einschränken.  

Bei der Planung und Bemessung der Sickeranlagen ist außerdem zu bedenken, 

dass sich durch eine Versickerung über längere Zeiträume eine größere Sättigung 

einstellten kann. sodass eine leichte Abnahme der die Versickerungsleistung im 

Laufe der Zeit nicht auszuschließen ist. Eine ausreichende Filterung des Sicker-

wassers ist zu empfehlen, um ein Zusetzen der Klüfte durch Feinteile zu vermei-

den.  

Für die Versickerung ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich, die 

beim zuständigen Landratsamt beantragt werden muss.  
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7 Umweltbericht 

Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne sieht das Baugesetzbuch (BauGB) 

vor, dass nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung durchzuführen ist. 

Hierbei sollen die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und 

in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Dieser Umweltbericht 

soll Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den 

Umweltauswirkungen der Festsetzungen für das Vorhaben betroffen werden kön-

nen. Gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind alle Belange von Umwelt- und Naturschutz, 

die für die Abwägung von Bedeutung sein können, zu ermitteln und zu bewerten. 

Eine detaillierte Untersuchung des Grünbestandes, die Untersuchung der entste-

henden Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Vorschläge für Minderungs-, 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind darin enthalten. 

Hinweis: Die vorgeschriebene standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach 

Anlage 1 UVPG Ziff. 7.28.3 im Bebauungsplanverfahren entfällt im Hinblick auf die 

durchzuführende Umweltprüfung (§ 50 Abs. 1 S. 2 UVPG), da eine Umweltprüfung 

nach den Vorschriften des BauGB durchgeführt wird. 

Der „Stadt Meßstetten, Umweltbericht mit Grünordnungsplan zum Bebauungsplan 

„Sportfläche Geißbühl“, Stand: Entwurf 24.03.2022, König + Partner, Altbach, 

24.03.2022“ mit Beschreibung der zulässigen Eingriffe in Natur und Landschaft, 

unter Berücksichtigung des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG ist gem. § 2a 

BauGB Bestandteil der Begründung und den Anlagen des Bebauungsplans bei-

gefügt.  

 

(Auszug S. 37 ff.) 

Die Stadt Meßstetten beabsichtigt die Sanierung und Erweiterung der Sportanla-

gen auf dem ehemaligen militärischen Gelände der Zollernalb-Kaserne am Geiß-

bühl. Zur planungsrechtlichen Sicherung soll daher der Bebauungsplan „Sportflä-

che Geißbühl“ aufgestellt werden. 

In der Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 BauGB wird das Vorhaben auf seine umwelt-

bezogenen Auswirkungen untersucht. Hierfür werden der Bestand und die Auswir-

kungen der Planung auf die Umweltbelange Mensch / Erholung, Pflanzen / Tiere, 

Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild und Kultur- / Sachgüter sowie deren 

Wechselwirkungen untereinander bewertet. 
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Das Ergebnis der Untersuchung wird in der nachfolgenden Tabelle zusammenge-

fasst: 

Schutzgut Bestand 
Auswirkungen der Pla-
nung 

Vermeidung-, Minimie-
rungs-, Ausgleichs-, Er-
satzmaßnahmen 

Beurteilung 

Fläche Das B-Plangebiet 
umfasst 35.760 
m². 
Große Teilberei-
che sind bereits 
versiegelt oder 
mit Sportanlagen 
überbaut. 
 

-  öffentliche Verkehrsfl.: 
6.015 m² (- 4.662 m²) 

-  Fußwege Sportanlage: 
998 m² (+ 8 m²) 

-  Sportflächen: 18.584 m² 
(+ 5.391 m²) 

- Gebäude: 1.350 m² (- 
55 m²) 

- Sonst. Grünflächen: 
8.813 m² (6 682 m²) 

1. Sanierung bereits be-
stehender Sportanlagen. 
2. Nutzung von bereits 
versiegelten oder verän-
derten Flächen für die Er-
weiterung der Sportanla-
gen, Erschließung und 
Parkierung. 

Sparsamer 
Umgang mit 
Grund und Bo-
den. 

Mensch 
 

Keine bestehen-
den Lärmemissio-
nen oder –Immis-
sionen. 
Geruchsimmissio-
nen durch land-
wirtschaftlichen 
Betrieb mit Tier-
haltung und Bio-
gasanlage. 

Baubedingt: Vorüberge-
hende Emissionen von 
Lärm und Staub. 
Betriebs- und Anlagenbe-
dingt: 
Keine Überschreitung der 
Orientierungswerte durch 
Sportflächennutzung. 
Keine unzumutbaren Ge-
ruchsimmissionen. 

- Die nachteili-
gen Umwelt-
auswirkungen 
sind nicht er-
heblich. 
 

Erho-
lungsnut-
zung 

Keine bestehende 
öffentliche Erho-
lungsnutzung. 
Wirtschaftswege 
außerhalb dienen 
als Spazierwege. 

Baubedingt: Vorüberge-
hende Beeinträchtigung 
durch Baubetrieb und 
Baustelleneinrichtung. 
Betriebs- und anlagebe-
dingt: Die Anlagen ste-
hen künftig im Rahmen 
des Vereinssports der 
Öffentlichkeit zur Verfü-
gung. 

- 
 

Die nachteili-
gen Umwelt-
auswirkungen 
sind nicht er-
heblich. 
 

Pflanzen, 
Tiere  

Einzelbäume, Ge-
hölzgruppen, ar-
tenarme Wiesen-
flächen, arten-
arme und arten-
reiche Rasenflä-
chen. 
Keine geschütz-
ten Pflanzenarten. 
Zwei Vogelbrutre-
viere weit verbrei-
teter Arten in Ge-
hölzen. 

Geringfügiger Verlust von 
artenarmen Wiesenflä-
chen und zwei Laubbäu-
men. 
Möglicher Verlust von 
Vogelbrutstätten in Ge-
hölzen. 
Mögliche Kollision von 
Vögeln an Glasflächen 
der Sporthalle. 
Mögliche Beeinträchti-
gung von Insekten und 
Zugvögeln durch die Flut-
lichtanlage. 
 

Erhaltung von Bäumen, 
Gehölzen und Wiesenflä-
chen. Begrenzung von Ro-
dungszeiträumen. 
Extensivierung von Wie-
senflächen. 
Festsetzungen für die 
Pflanzung von standortge-
rechten Bäumen. 
Extensive Dachbegrünung. 
Schutz gegen Vogelschlag 
durch fachgerechte Ge-
staltung großflächiger 
Glasflächen. 
Optimierung der Flutlicht-
anlage bezüglich Masthö-
hen, Ausleuchtung, Nut-
zungsdauer und Leucht-
mittel. 

Verbotstatbe-
stände werden 
vermieden. 
Nachteilige 
Umweltauswir-
kungen wer-
den durch 
Ausgleichs- 
und Ersatz-
maßnahmen 
kompensiert. 

Boden Aufgrund von Ge-
ländemodellie-
rung 

Strukturveränderung von 
bereits veränderten Bö-
den. 

Nutzung bereits versiegel-
ter Flächen für Parkierung 

Die verbleiben-
den nachteili-
gen 
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ausschließlich 
anthropogen 
überprägte Böden 
vorhanden.  
Geringe Bedeu-
tung für den Bo-
denschutz. 
Keine Altlasten 
bekannt. 
 

Möglicher Schadstoffein-
trag durch Baumaschi-
nen. 
Teilversiegelung durch 
Kunstrasenspielfeld aber 
auch Entsiegelung durch 
Umwandlung von großer 
Asphaltfläche zu Rasen-
spielfeld. 

und Sportflächenerweite-
rung. 
Schutz des Oberbodens. 
Wiedereinbau des Aus-
hubs. Beschränkung der 
Versiegelung. 
Extensive Dachbegrünung. 

Umweltauswir-
kungen sind 
nicht erheb-
lich. 

Wasser Kein Oberflächen-
gewässer vorhan-
den. 
Hohe Empfind-
lichkeit des 
Grundwassers 
wegen verkarste-
tem Massenkalk, 
geringer Schutz-
funktion der Über-
deckung und 
Lage in Wasser-
schutzgebiets-
zone III. 

Möglicher Schadstoffein-
trag durch Baumaschi-
nen oder Dachdeckungs-
materialien. 
Teilversiegelung durch 
wasserdurchlässiges 
Kunstrasenspielfeld aber 
Reduzierung des Dünge-
mitteleintrags. 
 

Nach Schmutzwasser und 
Niederschlagswasser ge-
trennte Abwasserbeseiti-
gung  
Regenwasserrückhaltung 
durch extensive Dachbe-
grünung. 
Begrenzung der Neuver-
siegelung. 
Entsiegelung durch Um-
wandlung von großer As-
phaltfläche zu Rasenspiel-
feld. 
Beachtung der WSG-Ver-
ordnung. 

Die verbleiben-
den nachteili-
gen Umwelt-
auswirkungen 
sind nicht er-
heblich. 

Klima / 
Luft 

Kaltluftentstehung 
auf offenen  
Sportflächen aber 
Aufheizung über 
großen Asphalt-
flächen. 
Kein Belastungs-
raum. 

Baubedingte Staub- und 
Schadstoffemissionen 
durch Baustellen- und 
Andienungsverkehr. 
Teilversiegelung durch 
Kunstrasenplatz erhöht 
Umgebungstemperatur. 
 

Nutzung bereits versiegel-
ter Flächen für die Parkie-
rung und Sportplatzerwei-
terung. 
Begrenzung der Neuver-
siegelung. 
Extensive Dachbegrünung. 
Anpflanzung von Bäumen. 

Die nachteili-
gen Umwelt-
auswirkungen 
sind nicht er-
heblich. 

Land-
schafts-
bild 

Vorhandene 
Sportanlagen und 
Erschließungsflä-
chen. Geringe Be-
deutung für das 
Landschaftsbild 
wegen vollständi-
ger, anthropoge-
ner Überformung 

Vorübergehende opti-
sche Störung durch 
Baustelleneinrichtungen. 
Beeinträchtigungen 
durch weithin sichtbare 
Flutlichtanlagennutzung. 
 

Nutzung und Modernisie-
rung bestehender Sportan-
lagen 
Optimierung der Flutlicht-
anlage bezüglich Masthö-
hen, Lichtabstrahlung und 
Nutzungsdauer 
Erhaltung von Bäumen 
und Gehölzgruppen.  
Neupflanzung von Bäu-
men 

Die nachteili-
gen Umwelt-
auswirkungen 
sind nicht er-
heblich. 
 

Kulturgü-
ter 

Voraussichtlich 
nicht vorhanden 

Kulturgüter sind, soweit 
absehbar, nicht von der 
Planung betroffen. 

Falls erforderlich, Siche-
rung von bisher unbekann-
ten Funden. 

Es entstehen 
keine nachtei-
ligen Umwelt-
auswirkungen. 

Sachgüter Straßenflächen, 
Sportanlagen, 
Sporthalle sowie 
diverse über-
deckte Ver- und 
Entsorgungslei-
tungen. 

Erhaltung, Modernisie-
rung und Erweiterung der 
bestehenden Anlagen. 

- 
 

Es entstehen 
keine nachtei-
ligen Umwelt-
auswirkungen. 
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8 Begründung zu den planungsrechtlichen Fest-

setzungen 

A1 Flächen für Sport- und Spielanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

Im Bereich der festgesetzten Flächen für Sport- und Spielanlagen sind Sporthallen 

und sonstige Anlagen für sportliche Zwecke sowie Spielanlagen einschließlich Flut-

lichtanlagen zulässig. Die Stadt Meßstetten verfügt derzeit nicht über entsprechend 

qualifizierte Sportanlagen, sodass folgerichtig dieser Bereich der ehemaligen Ka-

serne für eine Sportnutzung für weite Kreise der Bevölkerung entwickelt werden 

soll. Im Bereich des Sportgeländes befindet sich eine, direkt an der Laufbahn gele-

gene Sporthalle, welche erhalten und modernisiert wird. Außerdem ist die Errich-

tung von Flutlichtmasten an den im Bebauungsplan festgesetzten Standorten zu-

lässig. Diese Nutzungen sind durch die getroffene Festsetzung abgedeckt. Durch 

das festgesetzte enge Baufenster ist planungsrechtlich sichergestellt, dass keine 

weiteren Hauptgebäude im Plangebiet errichtet werden dürfen.  

A2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO) 

A2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO) 

Die festgesetzte zulässige Gebäudehöhe orientiert sich an der Bestandsbebauung. 

Die Festsetzung bietet dennoch einen notwendigen Spielraum, um die Planung und 

Modernisierung der Sporthalle zu gewährleisten. Die Festsetzung, wonach die zu-

lässige Gebäudehöhe auf maximal 20 % der jeweiligen Gebäudegrundfläche für 

technisch bedingte Aufbauten um maximal 1,5 m überschritten werden kann, trägt 

den notwendigen technischen Anlagen Rechnung.  

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen im Übrigen orientiert sich an den Erfor-

dernissen der zu errichtenden Flutlichtanlage.  

A3 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Die Festsetzung der offenen Bauweise orientiert sich an der bereits vorhandenen 

Bebauung (Sporthalle). 
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A4 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB) 

A4.1 Flächen für Sport- und Spielanlagen 

Das festgesetzte Baufenster für die bestehende Sporthalle orientiert sich eng am 

Bestand und lässt keine relevante Erweiterungsmöglichkeit für die Sporthalle zu. 

Im Übrigen sind weitere Hauptgebäude im Plangebiet nicht zulässig, da hierfür 

keine weiteren Baufenster festgesetzt sind. Dagegen sind im überwiegenden Teil 

des Plangebiets Flächen für Sport- und Spielanlagen festgesetzt, um auch künf-

tige Anpassungs- und Modernisierungsmaßnahmen für die bestehenden Sportan-

lagen zu ermöglichen.  

A4.2 Flächen für Stellplätze und Garagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB, § 12 und § 23 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB) 

Im Plangebiet sind im Bereich der festgesetzten Buswendeanlage und beidseitig 

entlang der Haupterschließungsstraße viele öffentliche Stellplätze festgesetzt, um 

ausreichend Stellplätze für den normalen Trainingsbetrieb und für Wettkämpfe und 

Sportfeste anbieten zu können. Ferner ist festgesetzt, dass Stellplätze auch außer-

halb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind, um zu gewährleisten, 

dass auf jeden Fall ausreichend Stellplätze für den Sportflächenbetrieb im Plange-

biet untergebracht werden können.  

Die Notwendigkeit von Garagen wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesehen. Aus 

städtebaulichen Gründen ist die Unterbringung nur innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche zulässig  

A4.3 Nebenanlagen  

Alle Nebenanlagen sind zulässig, die für die Nutzung dieses Geländes notwendig 

werden könnten. Es gibt keinen städtebaulichen Grund diese Anlagen hier auszu-

schließen.  

A5 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

A5.1 Öffentliche Verkehrsflächen 

Die Festsetzung sichert die Erschließung des Plangebietes bzw. des zukünftigen 

Industrie- und Gewerbegebietes. Der im Plangebiet als öffentliche Verkehrsfläche 

festgesetzte Teil der Haupterschließungsstraße wird bis zum Satzungsbeschluss 

über den vorliegenden Bebauungsplan wieder aus dem Verbandsgebiet des 

Zweckverband „Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ (IIGP 

Zollernalb) herausgenommen. Dies hat zur Folge, dass auch dieser Bereich dann 

wieder in die Planungshoheit der Stadt Meßstetten fällt.  

Die Nichtverbindlichkeit der Verkehrsflächenaufteilung ermöglicht eine gewisse Fle-

xibilität bei der Einteilung der Verkehrsflächen im Zuge der Ausführungsplanung, 

ohne den Bebauungsplan ändern zu müssen.  



Stadt Meßstetten BEGRÜNDUNG 

BP „Sportfläche Geißbühl“ vom 24.06.2022 

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 31 von 35 

A5.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: „Öffentliche Park-

fläche sowie Buswendeanlage“ 

Die Festsetzung trägt dazu bei, ausreichend Parkplätze für Besucher zur Verfügung 

zu stellen und bietet zudem die Möglichkeit, die Parkierungsfläche als Buswende-

anlage zu nutzen. (siehe Kapitel 5.1 Verkehrliche Erschließung) 

A6 Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Die Festsetzung dient der Sicherung bestehender, das Plangebiet querender Lei-

tungen. Das Leitungsrecht LR dient der Sicherung des Mischwasserkanals zu-

gunsten des Zweckverbandes IIGP.  

A7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

A7.1 Beseitigung von Niederschlagswasser / Trennsystem 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beinhaltet die Forderung, dass in geeigneten 

Fällen das Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über 

eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einge-

leitet werden soll. 

Um dieser gesetzlichen Bestimmung gerecht zu werden, wurde die Festsetzung in 

den Bebauungsplan aufgenommen. Durch die Maßnahme werden Hochwasser-

spitzen entschärft und erhebliche Auswirkungen auf die hydrologischen Verhält-

nisse vermieden. Die Festsetzungen dienen dem Schutz der für Mensch, Tier und 

Pflanze lebenswichtigen Ressource Wasser. 

A7.2 Dachdeckung 

Das Niederschlagswasser der Dachflächen wird über den Regenwasserkanal dem 

natürlichen Wasserkreislauf zugeführt, wodurch möglicherweise gelöste Schad-

stoffe in den Untergrund und das Oberflächen- und Grundwasser gelangen kön-

nen. 

Die Empfehlung dient somit dem Schutz der für Mensch, Tier und Pflanze lebens-

wichtigen Ressource Wasser.  

A7.3 Dachbegrünung 

Die Wärmespeicherung des Substrats verzögert Temperaturschwankungen. Sie 
verhindert somit ein schnelles Aufheizen der Dachflächen am Tag und verringert die 
nächtliche Wärmeabstrahlung. 
Begrünte Dächer speichern Niederschlagswasser, bringen einen Teil davon durch 
Verdunstung vorzeitig in den atmosphärischen Wasserkreislauf zurück und lassen 
das Überflusswasser erst zeitverzögert in die Kanalisation abfließen. 

Dachbegrünungen mit artenreichen heimischen Pflanzgesellschaften dienen als 

Ersatz-Lebensräume für diverse Insekten und Vogelarten 
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A7.4 Artenschutzfachliche Maßnahmen zur Vermeidung 

A7.4.1 Zeitliche Beschränkung für Rodungsarbeiten 

Die Gehölzrodung im Winterhalbjahr wirkt als artenschutzrechtliche Vermeidungs-

maßnahme. Möglichen Störungen und mögliche Tötung oder Verletzung von Vö-

geln / Fledermausarten in den vorhandenen Gehölzstrukturen wirkt dies entgegen. 

Insbesondere werden die Verletzung oder Tötung von Jungvögeln sowie die Zer-

störung von Gelegen vermieden.   

A7.4.2 Kennzeichnung großflächiger Verglasung zum Schutz von Vögeln 

Durch die Festsetzung soll eine Tötung oder Verletzung von Vögeln durch Vogel-

schlag vermieden werden. 

A7.4.3 Lichtimmissionen der Flutlichtanlage 

Nächtliches Licht übt auf Tiere eine starke Wirkung aus. Insbesondere nachtaktive 

Insekten werden von künstlicher Beleuchtung angelockt. Da Insekten häufig über 

ein Sehmaximum im UV-Bereich verfügen, steht die Lockwirkung im engen Verhält-

nis zu der spektralen Zusammensetzung des emittierenden Lichtes. Daher übt Licht 

im kurzwelligen Bereich zwischen 300 und 400 nm eine größere Anziehungskraft 

aus als langwelliges Licht. 

Zum Schutz von Insekten und Vögeln, vor allem Zugvögeln, sollte die Flutlichtan-

lage nur in tatsächlich erforderlichem Umfang, bezogen auf Betriebszeit und aus-

geleuchtete Flächen betrieben werden 

A7.4.4 Umweltbaubegleitung 

Durch die Umweltbaubegleitung sollen baubedingte Störungen und mögliche Tö-

tungen oder Verletzungen streng geschützter Arten sowie Schädigung oder Verun-

reinigung von Bodenmaterial vermieden werden.  

A7.4.5 CEF-Maßnahme Installation geeigneter Fledermausflachkästen 

Zur Berücksichtigung der Belange des § 44 BNatSchG wird diese Anmerkung auf-

genommen. Als Fledermausflachkästen sind z.B. Fledermauskästen 1FF Fa. Sch-

wegler, oder vergleichbare Ausfertigungen geeignet. Auf die Ausführungen in der 

„Artenschutzrechtliche-Relevanzprüfung, Projekt-Nr. 2211240, 11.05.2021, HPC 

AG, Rottenburg“ wird verwiesen  

A8 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzun-

gen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

A8.1 Pflanzbindung 

A8.1.1 pb 1 Pflanzbindung – Einzelbäume  

Gehölze erfüllen wichtige Funktionen als Schutz-, Nahrungs- und Nistmöglichkeiten 

für Vögel, Kleinsäuger und Insekten. 
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Weiterhin dienen sie der Gliederung und Gestaltung des Landschaftsbilds. 

Neu gepflanzte Bäume benötigen mehrere Jahre, bis sich eine Krone entwickelt, 

die diese Funktionen erfüllt. Daher sind die vorhandenen Bäume zu erhalten und 

zu schützen. 

A8.1.2 Pflanzbindung (pb 2) – Gehölzgruppe 

Gehölze erfüllen wichtige Funktionen als Schutz-, Nahrungs- und Nistmöglichkeiten 

für Vögel, Kleinsäuger und Insekten. 

Weiterhin dienen sie der Gliederung und Gestaltung des Landschaftsbilds. 

A8.2 Pflanzzwang 

A8.2.1 Pflanzzwang 1 (pz1) – Einzelbäume  

Bäume dienen der Gestaltung des Ortsbilds und binden die Bebauung und Sport-

anlagen optisch in die Landschaft ein. 

Durch die Aufnahme von Wasser über das Wurzelwerk sowie an den Blättern an-

haftender Niederschlag wird der Wasserabfluss verringert bzw. verzögert und 

Hochwasserspitzen reduziert. 

Die Kronen belaubter Bäume binden Staub. 

Bäume dienen weiterhin als Lebensraum für zahlreiche Tierarten. 
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B BEGRÜNDUNG ZU DEN ÖRTLICHEN BAUVOR-

SCHRIFTEN 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

B1.1 Dachgestaltung 

Dachform / -neigung 

Die Festsetzungen der Dachform und der Dachneigungsbereiche orientieren sich 

am Bestand der Sportanlagen und dem Planungsvorhaben. Eine weitergehende 

Reglementierungsnotwendigkeit wird für die Sport- und Spielanlagen nicht gese-

hen, da hier die Planungshoheit bei der Gemeine liegt.  

Dachdeckung 

Begrünte Dächer speichern Niederschlags-wasser, bringen einen Teil davon durch 

Verdunstung vorzeitig in den atmosphärischen Wasserkreislauf zurück und lassen 

das Überschusswasser erst zeitverzögert in die Kanalisation abfließen. (vgl. Ziffer 

A7.2 „Dachbegrünung“) 

B1.2 Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 

Die mögliche Nutzung der Dachflächen für Solarkollektoren und Photovoltaikmo-

dule ist aus ökologischen Gründen sinnvoll. 

B2 Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der 

unbebauten Flächen, Gestaltung und Höhe von Ein-

friedungen 

B2.1 Einfriedungen  

Die Höhe der Einfriedungen wird aus gestalterischen Gründen begrenzt und soll zu 

einem optisch offenen Gestaltungsbild beitragen.  
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9 Flächenbilanz 

Die geplanten Flächen innerhalb des 3,6 ha großen Plangebietes verteilen sich fol-

gendermaßen: 

Flächen für Sport- und Spielanlage: 30.300 m² 

davon überbaubare Grundstücksfläche: 1.200 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche: 4.500 

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Öffentliche Parkfläche 

sowie Buswendeanlage: 1.200 m² 

10 Bodenordnung / Folgeverfahren 

Die für das konkrete Vorhaben „Sportflächen Geißbühl“ benötigten Grundstücke 

hat die Stadt bereits von der BIMA erworben.  

11 Auswirkungen des Bebauungsplans 

Durch den Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Modernisierung der Sportfläche am Standort Geißbühl geschaffen.  

 

 

Meßstetten, den ………………… 

 

 

 

…………………………………………… 

Frank Schroft, Bürgermeister 


